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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

15. Oktober

Prag, den..

.1941

XIX., Unter den Kasanien 19.

- II - 7937-7/41 -

Tgb. Mr. B. d. S.

  d sa  da

Büro des S'aa slak etärs

A b s c h r i f t .

boaFed

30

in Bühminu Mlähren.

Eing.: 21. OKT. 1941

An die

Tgb. N.

Abteilung II

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

zu Hdn. von Herrn Ministerialdirigent Dr. BERTScH

fu/1r

in Prag.

Betrifft: Großgrundbesitzer Graf Josef P á 1 f f y, Smole-

nice (Slowakei); Entschuldungsaktion.

Vorgang: Ohne.

Anlagen: 0.

Über die seinerzeit von der Gruppe Wirtschaft und

der Gruppe Finanz unter Heranziehung von auf Sperrkonten

liegenden jüdischen Geldern eingeleitete Entschuldungsaktion

für den Großgrundbesitzer Graf Josef P á 1 f f y, die wie-

der auf einer von Ihnen am 27.9.1939 genehmigten Entschul-

dungsaktion für die deutschen Staatsangehörigen Hermann und

Margarte R ö d e 1 als Präjudizfall fußte, wurde H-Ober-

gruppenführer und General der Polizei H e y d r i c h Vor-

trag gehalten.

Der Herr Reichsprotektor hat verfügt, daß die

L

Durchführung der Entschuldungsaktion für den Grafen Pálffy

einzustellen und die seinerzeit erteilte Genehmigung zu die-

ser Aktion, die ohne meine Mitbeteiligung erfolgte, zu wi-

derrufen ist. Dem Grafen Pálffy ist anheimzustellen, für sei-

ne

.r

O
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ne Entschuldung andere Mittel und Wege zu finden.

Ich bitte daher zu veranlassen, daß das Finanzmini-

sterium (Prüfungssektion) seine Erlasse vom 19.6.1940 und 23.

6.1941, Nr. 76 922, an die Prag-Neustädter Vorschußkasse auf-
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St.S. IV B - 44/41.

Prag, den 1. Oktober 1941.
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An

1?X

-Obersturmbannführer Böhme,

it zuge-
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St.S.IV B - 44/41.

Prag, den 3. Auggt 1941.

5D-Leitabschnitt Prag

16049 4 AUG. 1941

Beurbeitery

fhtenzeichens

G.R. mit 12 Anlagen

4 VII 1941

628/4

4-Obersturmbannführer Böhme,

Prag,

E

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis über-

r Frank gerichtet

iberreichen. Ich

ituation sei

k für die Wieder-

in werde. Rechts-

urückerhalten,

lich behalten ha-

enkschrift an den
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lich. Ich darf insoweit auf die Niederschrift verweisen, die

Regierungsinspektor Schneider unter dem 31.7.1941 gefertigt

hat. Die sich auf die Zurverfügungstellung der jüdischen Gel-

der beziehenden Akten habe ich bei Ministerialrat v.Wedelstädt

angefordert. Sie sind bislang nicht eingegangen. Inspektor

Schneider ist angewiesen worden, die Akten, falls sie während

meiner Abwesenheit eingehen, Ihnen sofort vorzulegen.

V

Heil

H i t l e r !

MM
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St.S.IV B - 44/41.

Prag, den 3. August 194l.

1. Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

G.R. mit 12 Anlagen

4. VIII 1941

-Obersturmbannführer Böhme,

Prag.

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kenntnis über-

sandt.



erweisen, die

41 gefertigt

jüdischen Gel-

at v.Wedelstädt

Inspektor

ls sie während

legen.

Heil

Hitler!

4-Operoturmbannführer.

tr810

2.

Wvl. am 16.8.1941 bei dem Unterzeichner.

2
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St.S. IV B - 44/41.

Prag, den 26. Juli 1941.

29. Juli 1941n

1/m

4. Venzs

Gprith1. 4

Jy-14333/1

A

G.R. mit 1 Anlage

Herrn Ministerialrat v.Wedelstädt

oganl heSHt

04/0804-:e

Gi.5.akba 548 L02

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage zur Kenntnis

übersandt.

In der einschlägigen Angelegenheit wünscht der Herr Staats-

sekretär die Einsichtnahme in die Akten. Ich wäre deshalb

für deren Überlassung zu Dank verbunden.

g

f Mnifphnlhad bhamife m.brjimpapi

in d Aee d trstion

Jfi liyhal.

TREICHSPROTE

GRUPPE
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en Inhalt der Anlage zur Kenntnis

ngelegenheit wünscht der Herr Staats-
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Prag, den 26. Juli 1941.

b) G.R. mit 4 Anlagen

Herrn Schneider

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen z r Kenntnis

übersandt.

rden, ob etwa das Sek

in den Geschäfts-

ang des Amtes des Reic

ist. Sie wollen

e Angelegenheit sofor

B ge

s Ergebnis der rmit

l. am 1.8.1941 bei de



An den
8V
Volksgruppenführer Ing.Franz
Karmasin,
PressbuI_g
Deutsche Partei
Smolenice, am 25.Juli 1940.
Smolenice
Betrifft:Josef Graf Pálffy,
Jhr Zeihen: ./.
Unfer Beidenz/0.
Smolenice.
In der Antwort anzugeben
Sehr geehrter Kamerad Volksgruppenführer.
Wie allgemein bekannt ist, betrieb die seinerzeitige
tschechoslowakische Regierung nicht nur Entnationalisieung alles
Deutschen in grösstem Umfange, sondern stellte sie es sich auch zur
Aufgabeeine Umschichtung des Vermögens in der Weisedurchzuführen,
dass deutschen Menschen Vermögen beschlagnahmt wurde, welches dann
an sogenannte verlässliche Tschechen übereignet vurde.
So hat auch das frühere tschechische Bodenamt in Prag
Herrn Josef Graf Pálffy,Smolenice, Boden in grossem 'Ausmasse enteig-
net, durch welche Massnahme Vorgenannter schwer geschädigt wrde.Z.B.
wurden von seinen mährischen Besitzungen Austerlitz und Üngrisch-Brod,
welche im derzeitigen Protektorate Mähren liegen, rund 4.oðo ha land-
wirtschaftliche Fläche und rund 3.ooo ha Wald enteignet. Die landwirt-
schaftliche Fläche der Herrschaft Austerlitz schmolz dadurch von ründ
4.l00 ha auf l66 ha,d.i. auf ca. 4% des ehemaligen Besitzes, zus ammen.
Durch diese Enteignungen erlitt Herr Josef Graf Pálffy folgenden Scha-
den: 4.000 ha landwirtschaftliche Fläche á 20.000.- K Preisdifferenz
d.s...... K
80,000.000.--
10,000.000.--,
zusammen also an den mährischen Besitzungen ... K
90,000.000.--
Wenn wir die weiteren Enteignungen in der Slowakei be-
rücksichtigen, welche sich auf 4.ooo Kat.Joch Flä-
che á lo.500.-- K Preisdifferenz belaufen, d.s...... K 
42,000.000.--,
so beziffert sich der Gesamtschaden des Herrn Josef
Graf Pálffy durch Enteignungen auf rund ......…..... K 132,000.000.--.
Damit nicht genug, vurde Vorgenanntem noch eine in die
viele Millionen gehende Vermögensabgabe vorgeschrieben. Diese Massnah-
men haben zu einer erheblichen wirtschaftlichen Beengung und schliess-
lich zur Abhängigkeit von den tschechischen Banken geführt, denn zur
Zeit der Entstehung der ehemaligen techechoslowakishen Republik hat-
ten nur tschechische Banken die notwendigen flüssigen.Mittel zur Ver-
fügung. Da diese in Anspruch genommen werden mussten,vurde damit die
Wurzel der sich denn später einstellenden finanziellen Bedrängnis
gelegt,denn die tschechischen Banken unterstützten ja die Bemühungen
der Regierung im Kampfe gegen alles Deutsche und nahmen auch im
gegenständlichen Falle die erstbeste Gelegenheit wahr,auf den Besitzun-
gen des Grafen Pálffy tschechischen Terror auszuüben.so wurde z.B.
tschechische Zwangsverwaltung eingeführt,kostspielige Prozesee ge-
fünrt,tschechische Vertrauensleute an Stelle deutscher Beamten gesetzt,
die bis dahin deutsche Geschäfts- und Buchführung durch tschechische



bV
Deutsche Partei
Smolenice, am
Smolenice
Jhr Beichen:
Unfer Zeichen:
Betrifft:
In der Antwort anzugeben
Blatt 2.
ersetzt etc.etc. Zum Beispiel vurde der sudetendeutsche Forst-
meister Josef Seidl,Leiter des Forstamtes,ohne jédweden Grund
gekündigt und an seine Ställe als Forstmeister durch den Zwangs-
verwalter der frühere Forstverwalter,Tscheche Václav Tichý,ge-
setzt.Der sudetendeutsche Forstmeister Josef Seidl suchte vergeb-
lich durch cca.5 Jahre hindurch vor den tschechischen Gerichten
sein Recht,bis er es endlich nach der Selbständigkeitserklärung
der Slovakei vor den slovakischen Gerichten fand.Den ihm zuge-
sprochenez Schadenersatz plus Spesen in Gesamthöhe von mehr als
Ks 4oo.ooo.-- muss nun selbstverständlich der Besitzer bezahlen.
Der tschechische Zwangeverwalter Kalvoda war in ähnlicher
Funktion beim Gräfen Hadik in der Slovakei,welcher gegen ihn
Strafanzeige wegen Untreue im Dienst erstattete.Das tschechische
Gericht hat jedoch das Verfahren eingestellt, Trotz Nachwdi ses
dieser Tatsache und des Umstandes,dase im Verlaufe jenes Verfahres
das Gericht grobe Verfehlungen des Kalvoda bestätigte,konnte
auch hier Kalvoda nicht entfernt werden.
Hierauf begannen die Schikanierungen seitens der Zwangs-
verwaltung gegenüber dem Grafen Pálffy und den deutschen Ange-
stellten im verstärkten Ausmasse.Z.B.wurde ein deutscher Beamte
nach rund Zo-jähriger Dienstzeit nach Erkrankung und Ablauf der
gesetzlichen Schutzfrist sofort entlassen,während ein tschechi-
scher Angestellter trotz wiederholter mehr als halbjähriger Er-
krankung in jedem Falle teils bei voller,teils bei halber Honorie-
rung beurlaubt wurde.
Die bekannten tschechischen Bankmethoden bezweckten
offensichtlich die Ueberführung des Besitzes in tschechische
Hände,wobei besonders die chemischen Fabriken ins Auge gefasst
waren.Offen zu Tage trat diese Absicht,als das ehemalige tsche-
chische Prager Finanzministerium unverhüllt die Erledigung einer
schwebenden Steuerverhandlung davon abhängig machte,dass die
chemischen Fabriken vorerst an einen durch das Kinisterium zu
nennenden Käufer / Zivnokonzern / verkauft werden. Dieser Plan
wurde noch rechtzeitig durch das Eingreifen des Reiches im Sudeten-
Taadat 
Typisché für die Vorgangsweise und Beweis dafür,dass die
tschechischen Banken in erster Reihe nicht ihr Geld eintreiben
wollten,sondern andere Zwecke verfolgten,ist Nachstehendes:
Durch Jahre vorher eingeführte Vorratswirtschaft sammelten
sich gewisse Holzreserven an,deren Vorhandensein auch amtlich be-
stätigt vurde.Durch Abverkauf dieser Reßerven und anderer Ver-
mögeneteile wäre Herr Josef Graf Pálffy in der Lage gewesen, sich
von dem ärgsten Drucke der Banken zu befreien.Der tachechische
b.w.
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